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[vor 1653 ] A
KLAGEN AUS DEM AMT ROTHENBURG[ IM ZUSAMMENHANG MIT DEM BAUERN¬

KRIEG]

Anstelle der anerbotenen Dublonen habe Landvogt Christoph Pfyf-
fer bei der Teilung der Güter von Heinrich Baumgartner 100
Gl . gefordert . Ferner habe er den dortigen Bauern einen Brief
im Wert von 200 Gl . abgenommen und 100 Gl . "ushingeben " .

Bei der Teilung der Güter von Hans In der Hub habe die Obrig¬
keit ca . 500 Gl . gefordert.

Wolfgang Huwiler habe dem Propste [von Beromünster ? ] von seinem
Hof für Fall und Ehrschatz 300 Gl . , dem Schreiber - obwohl
dieser nicht dabeigewesen - 2 Dublonen und dem Landvogt
Pfyffer 20 Gl . entrichten müssen , für die Teilung selber so¬
gar 43 Gl.

Obwohl dies zuvor nie der Brauch gewesen sei , habe Hans In der
Hub 250 Gl . Abzug entrichten müssen.

Da Peter Bürgisser drei Ochsen verkauft habe , sei er mit 47 Gl.
gebüsst worden.

Einige Bauern , die ihren eigenen Wald "usgestokht " und dafür
mit 630 Gl . gebüsst worden seien , hätten gedroht , deswegen zu
appellieren , worauf sie nochmals mit 50 Gl . bestraft worden
seien . "Item einer den andern verwisen er sye schuldig dass
die Oberkheit usinkhomen . Umb 10 gl . buest . "

Ein Bauer , der den Welschen 5 Stück Vieh verkauft , dabei aber
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aus Unwissenheit den neuen Zoll verschwiegen habe , sei deswe¬

gen mit 200 Gl . bestraft worden.

Ulrich Elmiger , der Früchte in die Freien Aemter verkauft , sei

deswegen mit 100 Gl . gebüsst worden.

Abgaben bei der Teilung der Güter von Weibel Niklaus Meyer:

Dem Landvogt Leodegar Pfyffer 4 Dublonen , Landvogt [Laurenz]

Meyer und Leonz Wyss [ ? ] je 2 Dublonen , dem Vogtschreiber

1 Dublone , Landvogt Pfyffers "Rechnen " 60 Gl . , dem Vogtschrei¬
ber für den Wechselbrief 70 Gl.

Abgaben bei der Teilung der Güter von Fridli Helfenstein : den
Herren und Amtsleuten 122 Gl . , Schreiberlohn 70 Gl.

Abgaben bei der Teilung der Güter von Bannermeister [Jost]

Schnarrwiler : 350 Gl . , Zehrung 80 Gl.

Einer , der - obwohl dies nicht verboten - in der Stadt [Luzern]

gespielt , sei mit 100 Gl . gebüsst worden.

Einer sei wegen eines Frevels mit 70 Gl . gebüsst worden.

Einer , der - obwohl dies nicht verboten gewesen - in Sursee ge¬

spielt habe , sei mit 70 Gl . bestraft worden.

"Einer umb gegebne Kundschafft uberwisen - 200 Gl . "

Wenn ein Lediger mit einer Ledigen Beischlaf pflege , müsse er
100 Gl . Busse bezahlen.

Die Abhaltung der "Khilbi " - eines alten Brauches - werde mit

30 Gl . gebüsst.
Spielbussen 70 Gl . , 1 Dukaten.
Jemand , der am Geisser Markt vier Ochsen gekauft habe , sei mit

30 Gl . bestraft worden.

"ein furspräch Vor Rath [von Luzern ? ] wegen einer teilung 100
Gl . "

Einer , der geschlafen habe , sei deswegen geschlagen worden und
habe auch noch 30 Gl . Busse entrichten müssen.

Einer , der mit Erlaubnis seines Hausmeisters Weizen mit Kernen

vermischt verkauft habe , sei mit 200 Gl . gebüsst worden . Dem

Spital [ in Luzern ] seien zudem 20 Mütt Kernen gegeben worden.



Jemand , der in der Stadt Zug 1 Mass Salz verkauft habe , sei mit
8 Gl . gebüsst worden.

[Landvogt ] " Eustachius Sonnenberg Inzug 40 gl . gefordert " .
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